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BGB §§ 1945, 1955; ZPO § 130a 
Ausschlagung durch bevollmächtigten Rechtsanwalt; Form der Ausschlagungserklärung 
 
1. Die Ausschlagungserklärung durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt bedarf auch dann der 
öffentlichen Beglaubigung, wenn dieser über eine öffentlich beglaubigte Vollmacht des 
Ausschlagenden verfügt. 
2. Die Einreichung eines nicht öffentlich beglaubigten Anwaltsschriftsatzes, der die Ausschlagungs-
erklärung enthält, über das besondere Anwaltspostfach (beA) ersetzt nicht das Erfordernis der 
gemäß § 1945 BGB erforderlichen öffentlichen Beglaubigung. 












